
 
 

Rechtsschutzversicherung für Mitglieder der ASGB-
Gebietskörperschaften 

 
 
Der ASGB-Gebietskörperschaften bietet seinen Mitgliedern eine 
Rechtsschutzversicherung im beruflichen (nur für den Versicherungsnehmer) bzw. 
privaten Bereich (für alle Familienmitglieder) an. Die Versicherung beinhaltet für den 
beruflichen Bereich folgende Leistungen: 
 

 freie Rechtsanwaltswahl 

 versichert sind außergerichtliche wie auch gerichtliche Streitfälle (Briefe 
Rechtsanwalt, Mediation usw.) 

 zivilrechtliche (Verleumdung, Privacy, Disziplinarmaßnahmen, usw.) wie auch 
strafrechtliche Streitfälle 

 Spesen eines Sachverständigen und eines Privatdetektivs (perito oder accertatore) 

 Prozessspesen der Gegenpartei im Falle einer Verurteilung 

 Prozessspesen bei Geldforderung (über € 1.000) des Rechnungshofes  
 
 
Versicherungssumme pro Schadensfall € 25.000,00 (Mindeststreitwert € 250,00 ) 
 
 
Jahresprämie: pro Mitglied € 80,00  
 

 

 
 
Kündigung der Versicherung: 30 Tage vor Ablauf der Versicherung (andernfalls  
  stillschweigende Erneuerung) 
Fälligkeit: 30. April jeden Jahres 
 
 
Versicherte Risiken im privaten Bereich: 

 zivil und strafrechtliche Streitfälle 

 Formulierung von Schadenersatzanfragen an Dritte (Verleumdung, Privacy, usw.) 

 Verteidigung bei Schadenersatzforderungen  

 Nutzung (Miete) und Eigentum bis zu drei Immobilien 

 Familienrecht ohne Erbrecht 

 steuerrechtliche Streitfälle (Agentur der Einnahmen) 

 bei Streitfällen innerhalb der Familie gilt die Rechtsschutzversicherung für den 
Versicherungsnehmer 

 



 


